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Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung 2022 
 
an den Landrat sowie an den Regierungsrat des Kantons Nidwalden 
 
Prüfungsurteil 
 
Als Finanzkontrolle haben wir die Jahresrechnung des Kantons Nidwalden, bestehend aus 
Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am  
31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 ab-
geschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften des Kantons Nidwalden. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
des Kantons Nidwalden (Finanzkontrollgesetz) und den Schweizer Standards zur Abschluss-
prüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im 
Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der Jahresrechnung“ un-
seres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von den geprüften Organisationseinheiten 
unabhängig im Sinne des Finanzkontrollgesetzes und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Berufsstands erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Der Regierungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informati-
onen umfassen den Bericht des Regierungsrates an den Landrat zum Rechnungsabschluss 
2022 in der Rechnung 2022.  
 
Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. Im Zu-
sammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen 
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche 
Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf 
Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
 
Verantwortlichkeiten des Regierungsrates für die Jahresrechnung 
 
Der Regierungsrat ist gem. Art. 22 Finanzhaushaltgesetz für die Aufstellung einer Jahresrech-
nung zuständig, die in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften des Kantons 
Nidwalden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die in-
ternen Kontrollen, die der Regierungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer 
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Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 
Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der Jahresrechnung 
 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen 
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grund-
lage dieser Jahresrechnung getroffenen politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften des 
Kantons Nidwalden und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflicht-
gemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der 
Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen 
Kontrollsystems des Kantons Nidwalden abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung insgesamt einschliess-
lich der Angaben sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung er-
reicht wird. 

 erlangen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der 
Direktionen und Ämter, um ein Prüfungsurteil abzugeben.  

Wir kommunizieren mit der Finanzdirektion unter anderem über den geplanten Umfang und 
die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Abschlussprüfung identifizieren. 
 
Wir geben der Finanzdirektion auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und kommunizieren mit ihr 
über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und – sofern zutreffend 
– über Massnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen oder getroffene Schutzmassnahmen. 
 
Von den Sachverhalten, über die wir mit der Finanzdirektion kommuniziert haben, bestimmen 
wir diejenigen Sachverhalte, die bei der Prüfung der Jahresrechnung des Berichtszeitraums 
am bedeutsamsten waren.  




